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zu '1-10"1 IJ 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Gugerbauer und Genossen vom 5. Dezember 1989. 

Zl. 4701/J-NR/89 betreffend das Projekt 

"Kalletsberg" der Wolfsegg Traunthaler Kohlen­

werks GesmbH. 

Grundsätzlich ist vorauszuschicken. daß gemäß Art. 52 Abs. 1 

B-VG der Nationalrat und der Bundesrat befugt sind. die -~ 

Geschäftsführung der Bundesregierung zu Uberprüfen. deren 

Mitglieder über alle Gegenstände der Vollziehung zu befragen 

und alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen. Es ~ar daher 

zu prüfen. ob sich die gestellten Fragen überhaupt auf 

tlGegenstände derVollziehung" im Sinne des B-VG beziehen. 

Dazu präzisiert auch § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes des 

Nat~onalrates, daß sich das Interpellationsrecht insbesondere 

auf Regierungsakte "sowie Angelegenheiten der behtlrdlichen 

Verwaltung des Bundes als Träger von Privat rechten" bezieht. 

Die von Ihnen gestellte Anfrage behandelt Angelegenheiten. 

die nicht Gegenstand der Vollziehung im Sinne des Art. 52 

Abs. 1 B-VG sind. 

Ich habe aber Ihre Anfrage an die ÖIAG weitergeleitet, die­

ei~e Stellungnahme abgegeben hat, die ich Ihnen in der Folge 

gerne zur Kenntnis bringe: 

Zu Frage 1. 

"Wie hoch sind die jährlichen direkten staatlichen Subventio­

nen an die WTK?" 

Die WTK hat 1989 aus Mitteln der Bergbauförderung 30 Mio S 

erhalten. Die Bergbauftlrderung stellt einen gesetzlich 

gedeckten Budgetrahmen zur Sicherung des Bestandes von 
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Bergbauen dar und ist in diesem Sinne nicht als "staatliche 

Subvention" zu bezeichnen. Im Ubrigen existiert diese Un­

terstUtzung des europäischen Bergbaues auch in der EG. 

Zu Frage 2: 

"Wie hoch sind die indirekten Subventionen der OKA an die 

WTR, welche durch Uberhöhte Preise fUr ROhlenbezug ent­

stehen?1t 

Die Höhe allfälliger indirekter Subventionen der ORA purch 

Uberhöhte Preise fUr den Kohlenbezug sind nicht bekannt. Der 

Kohlepreis ist von der jeweiligen internationalen Marktlage 

und vom Dollarkurs sowie von den Transportkosten und der 

technischen Qualität der Kohle (Heizwert, Ascpe, Schwefel­

gehalt. Abrasionsverhalten etc.) abhängig. 

Zu Frage 3: 

"t'Vie stellt sich aus Ihrer Sicht unter Einbeziehung dieser 

direkten und indirekten Subventionen eine gesamtwirtschaft­

liche Kosten-Nutzen-Analyse dar?" 

Zur Frage nach der gesamtwirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Ana­

lyse im Zusammenhang mit den staatlichen Bergbauförderungs­

mitteln ist auf das vom Parlament beschlossene Bergbauförde­

rungsgesetz zu verweisen, welches unter anderem zur Sicherung 

des Bestandes von Bergbauen die Gewährung von Beihilfen 

vorsieht, die fUr Rationalisierung, Investitionsvorhaben, 

Untersuchungstätigkeiten etc., sowie zur teilweisen Abdeck'Ul19 

von Betriebsverlusten eingesetzt werden. Die Wirtschaftlich­

keitsrechnung des Tagbaues Kalletsberg wurde einer eingehen­

den Kosten-Nutzen-Analyse unterworfen. Die Realisierung des 

Tagbaues Kalletsberg wUrde entscheidende Erlösverbesserungen 

bringen und eine WeiterfUhrung der Rohleproduktion in den 

nächsten 5 Jahren ermöglichen. Daher hat der zuständige 

Aufsichtsrat das Projekt genehmigt. 

1990 
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